
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
Art. 1  Geltungsbereich 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschä6sbedingungen gelten in Ergänzung der Statuten für die 
Belange des forum60plus und dessen Zirkel. 
 
Art. 2  Mitgliedscha7 und Zulassung zu den Zirkeln 
Die Vereinsmitgliedscha6 berechDgt für die Teilnahme an allen VereinsakDvitäten sowie für den 
kostenlosen Besuch der Zirkel. Das Vereinsjahr dauert vom 1. September bis zum 31. August des 
Folgejahres. 
 
Art. 3  Umfang der Leistungen, Teilnahme an der Zirkelgestaltung und am Vereinsgeschehen 
Der Vorstand des Vereins rekruDert Moderierende für die Zirkel, organisiert die Lokale und 
gewährleistet eine korrekte AdministraDon. Für die Auswahl der Moderierenden ist der Vor-
stand im Rahmen der Vereinsstatuten verantwortlich. 
Die Zirkelteilnehmenden tragen akDv zum Zirkelgeschehen bei. In welcher Form dies geschieht, 
entscheiden die Moderierenden. 
 
Art. 4  Zirkelausschreibung, Anmeldung und ZirkelorganisaAon 
Die Zirkelausschreibung erfolgt anfangs September. Die Zirkelplätze werden nach dem Prinzip 
«TeilnahmebestäDgung gemäss Anmeldeeingang» vergeben. Ist die maximale 
Teilnehmendenzahl eines Zirkels erreicht, besteht die Möglichkeit, je nach Angabe des/der 
Moderierenden, sich auf eine Warteliste einzutragen. 
Bei ungenügender Anmeldezahl entscheidet der/die Moderierende, ob der Zirkel staYindet 
oder nicht. Es besteht keine DurchführungsgaranDe. 
Bei fortlaufenden Zirkeln können die Zirkelteilnehmenden aus dem Vorjahr bei der Anmeldung 
bevorzugt behandelt werden.  
Auf der Webseite von forum60plus sind alle InformaDonen zu den Zirkeln aufgeführt. Neue 
Zirkel und freie Plätze werden vom Verein regelmässig auf der Webseite und/oder in einem 
Rundbrief (Newsle\er) publiziert. 
 
Art. 5  Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitäten 
Die Rechnungsstellung für die Jahresmitgliedscha6 erfolgt zu Beginn des Vereinsjahres. Eintri\e 
sind auch während des Jahres möglich. Es ist aber der volle Jahresbeitrag geschuldet. 
 
Art. 6  Verbindlichkeit des Zirkelbesuches, Rückzug der Anmeldung 
Nach der ZirkelbestäDgung ist der Rückzug der Anmeldung oder der Nichtbesuch eines Zirkels 
bei der/beim Moderierenden zwingend zu melden.  
 
Art. 7  Modalitäten für zusätzlich anfallende Kosten 
Fallen in einem Zirkel für die Teilnehmenden zusätzliche Kosten an, werden diese, wenn immer 
möglich, im Zirkelbeschrieb ausgewiesen. Sie sind nicht über den Mitgliederbeitrag gedeckt. 



 
 
 
 
 

Art. 8  Ha7ungsausschluss 
Der Verein forum60plus schliesst jegliche Ha6ung für Schäden aus, die Teilnehmenden im 
Zusammenhang mit dem Besuch eines Zirkels entstehen. 
 
Art. 9  Versicherungen 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Mit der Zirkelanmeldung bestäDgen die 
Teilnehmenden über einen umfassenden Versicherungsschutz bei Unfall sowie über eine 
Ha6pflichtversicherung zu verfügen. 
 
Art. 10  Datenschutz 
Mit der Zirkelanmeldung geben die Teilnehmenden das Einverständnis, dass für die OrganisaDon 
des Zirkelwesens und des Vereins persönliche Daten elektronisch erfasst werden. Die aktuellen 
Datenschutzrichtlinien werden explizit auf der Homepage des forum60plus aufgeführt und sind 
integraler Bestandteil dieser Geschä6sbedingungen. 
Die Daten werden ausschliesslich für die OrganisaDon der Zirkel und des Vereins genutzt. Der 
Verein, die Moderierenden und die Mitglieder geben diese in keinem Fall an Dri\e weiter und 
nutzen sie nicht für private Zwecke. Diese Verpflichtung gilt über den Abschluss der Zirkel 
hinaus. 
 
Art. 11  Anwendbares Recht und Gerichtsstand bei VertragsstreiAgkeiten 
Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtstand ist Brig.  
 
Art. 12  Inkra7setzung 
Diese AGB treten ab 1. September 2025 in Kra6. 
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